
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Kreisschulbaukasse 
- Einzelanträge 
 
 
Sachverhalt: 
 

Gegenstand der Beratungen sind die in der Anlage aufgeführten Anträge auf Zuwendungen aus 
der Kreisschulbaukasse. 
Die aufgeführten Maßnahmen sind gemäß § 117 des Niedersächsischen Schulgesetzes in 
Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss in dem in der Anlage dargestellten Umfang 
zuwendungsfähig. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Schulträger erhält die in der Anlage aufgeführten Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse 
für notwendige Schulbaukosten. Die notwendigen Mittel sind im Haushalt 2013 bereit zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
Luttmann 
 

 

Besch l ussvor lage  
Schulverwaltungs- und Kulturamt  

Tagesordnungspunkt: 9 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/0311 

Status:         öffentlich 

Datum:     30.10.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

08.11.2012 Schulausschuss 

22.11.2012 Kreisausschuss 
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